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14. Wahlperiode 17. 08. 2007

Antrag

der Abg. Dr. Nils Schmid u. a. SPD

und

Stellungnahme

des Finanzministeriums 

Gewährträgerhaftung und Anstaltslast des Landes

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. für welche Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts das Land
Baden-Württemberg die Gewährträgerhaftung und/oder die Anstaltslast trägt; 

2. wie viele Personen bei diesen Körperschaften und Anstalten des öffent-
lichen Rechts jeweils beschäftigt sind;

3. ob und wenn ja, in welcher Form diese Körperschaften und Anstalten des
öffentlichen Rechts jeweils Vorsorge für die Altersbezüge der bei ihnen 
beschäftigten Personen getroffen haben;

4. ob und wenn ja, in welcher Form diese Körperschaften und Anstalten im
Land oder im Bund Sicherungsverbünde oder ähnliche Systeme zur gegen-
seitigen Unterstützung in finanziellen Notlagen aufgebaut haben, wie sie
Sparkassen und Landesbanken kennen.

17. 08. 2007

Dr. Schmid, Queitsch, Dr. Mentrup, 
Rudolf, Rust, Schmiedel SPD

Eingegangen: 17. 08. 2007 / Ausgegeben: 24. 10. 2007 1

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente
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B e g r ü n d u n g

Auch nach der Abschaffung der Gewährträgerhaftung für die LBBW hat das
Land über die sich aus dem Landeshaushalt ergebenden Verpflichtungen hinaus
für zahlreiche öffentlich-rechtliche Einrichtungen die Gewährträgerhaftung
und die Anstaltslast inne. Hierüber soll Klarheit geschaffen werden, da im
Falle eines Falles das Land – und damit der Haushaltsgesetzgeber Landtag –
die Belastungen aus Gewährträgerhaftung und Anstaltslast tragen muss.

S t e l l u n g n a h m e *)

Mit Schreiben vom 12. Oktober 2007 Nr. 2–0410.1/36 nimmt das Finanzmi-
nisterium zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. für welche Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts das Land
Baden-Württemberg die Gewährträgerhaftung und/oder die Anstaltslast
trägt;

2. wie viele Personen bei diesen Körperschaften und Anstalten des öffent-
lichen Rechts jeweils beschäftigt sind;

3. ob und wenn ja, in welcher Form diese Körperschaften und Anstalten des
öffentlichen Rechts jeweils Vorsorge für die Altersbezüge der bei ihnen 
beschäftigten Personen getroffen haben;

4. ob und wenn ja, in welcher Form diese Körperschaften und Anstalten im
Land oder im Bund Sicherungsverbünde oder ähnliche Systeme zur gegen-
seitigen Unterstützung in finanziellen Notlagen aufgebaut haben, wie sie
Sparkassen und Landesbanken kennen. 

Im Rahmen einer Ressortumfrage wurden die verschiedenen Bereiche, in 
denen eine Gewährträgerhaftung oder Anstaltslast des Landes vorliegt, 
ermittelt. In den nachfolgenden Tabellen sind diese Einrichtungen ent -
sprechend den Geschäftsbereichen der Ministerien und der Fragestellung im 
Detail dargestellt. 

Als Stichtag wurde, soweit nachfolgend kein anderer Stichtag erwähnt wird,
der 31. Dezember 2006 festgelegt. Körperschaften und Anstalten, deren Aus-
gaben (und Personalstellen) im Staatshaushaltsplan veranschlagt sind (z. B.
Universitäten) wurden nicht erfasst. 

Stratthaus

Finanzminister

2

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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